
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bis zum 30. November 2020 zurück schicken an den DZVhÄ LV Bayern, Ringseisstr. 2a, 80337 
München, www.homoeopathie-bayern.de. Eine Aktion in Kooperation mit dem 
Bundesverband Patienten für Homöopathie, www.bph-online.de. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zusatzbezeichnung Homöopathie für Ärzt*innen  
in Bayern erhalten! 

 

Einige Landesärztekammern haben die Zusatzbezeichnung Homöopathie 
bereits aus der ärztlichen Weiterbildungsordnung gestrichen. Der Nachwuchs 
an homöopathisch ausgebildeten Ärzt*innen soll dadurch reduziert werden. In 
Bayern steht die Abstimmung darüber im Oktober 2020 an. Als Patient*in 
fordere ich auch für die Zukunft die Wahlfreiheit, homöopathisch gut ausge-
bildete Ärzt*innen konsultieren zu können. Daher fordere ich den Erhalt der 
Zusatzbezeichnung Homöopathie in Bayern! 
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